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Anfrage zur Stadtverordnetenversammlung am 29.01.2014 
 
Thema: Sozialleistungen für ausländische Staatsbürger 
 
Sehr geehrter Herr Zasowk, 
 
Ihre Fragen beantworte ich wie folgt: 
 

1. Wie viele ausländische Staatsbürger beziehen in Cottbus derzeit 
das sogenannte Arbeitslosengeld II? 

 
Die von Ihnen genannte Studie der Bundesagentur für Arbeit ist mir und auch 
der Pressestelle der Agentur für Arbeit Cottbus nicht bekannt. Angesichts der 
Tatsache, dass in Cottbus der Ausländeranteil unter 6% liegt, ist die von Ihnen 
genannte Zahl sehr zweifelhaft. 
In Cottbus waren im September 2013 794 Ausländer im ALG II Bezug, das 
entspricht 5,8 % aller Leistungsbezieher.  
         

2. Wie hat sich die Zahl der in Cottbus lebenden ausländischen 
Staatsbürger, die Arbeitslosengeld II beziehen, seit 2008 entwi-
ckelt? 

 
Ausländer im ALG II-Bezug: 
 
Dezember  2008: 838 
Dezember  2009:  828 
Dezember  2010: 792 
Dezember  2011: 778 
Dezember  2012: 759 
September 2013:       794  
 
 

3. Wie haben sich die jährlichen Kosten für Sozialleistungen für aus-
ländische Staatsbürger in Cottbus seit 2008 entwickelt? 
 

4. Auf welcher Höhe belaufen sich die Kosten der Gesundheitsver-
sorgung für die in Cottbus untergebrachten Asylbewerber? 
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5. Auf welcher Höhe beläuft sich die Differenz zwischen den Kosten des Sozialressorts in 
Cottbus und der von Land und Bund getätigten Kostenerstattung? 
 

 
In der nachfolgenden Tabelle sind die Angaben für die Fragen 3, 4 und 5 zusammengefasst, für die 
ausländischen Bürger in Cottbus erfasst, die unter die Bestimmungen des Asylbewerberleistungsge-
setzes fallen. 
Die Frage 3 kann nicht beantwortet werden. Zahlreiche ausländische Bürger gehen in Cottbus einer 
versicherungspflichtigen Beschäftigung nach und tragen deshalb mit Steuern und Abgaben ebenfalls 
zum Wohlstand der Gesellschaft bei. 
 

Angaben in T€ 

Ausgaben 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

nach AsylbLG 575,3 625,9 432,3 522,2 662,6 883,8 

dav. Krankenhilfe 245,3 316,4 156,3 183,0 191,6 190,1 
Betreuung und 
Gemeinschafts-
unterkunft 

330,2 293,7 335,5 353,6 366,7 420,2 

Summe 905,5 919,6 767,8 875,8 1.029,3 1.304,0 
Einnahmen 
Landeserstattung 493,4 438,2 395,6 557,0 816,2 823,0 

Differenz -412,1 -481,4 -372,2 -318,8 -213,1 -481,0 
 
 
 
6. Seit 1. Januar 2014 gilt für Rumänien und Bulgarien die EU- Arbeitnehmerfreizügigkeit. 

Wie viele Bürger aus diesen Ländern lebten im Jahr 2013 bereits in Cottbus? Wie viele 
sind seit dem 1.Januar 2014 zugezogen? 

 
2013 lebten in Cottbus 150 rumänische und bulgarische Staatsbürger. Das waren 20 mehr als 2012. 
An dieser Zahl hat sich per 16. Januar 2014 nichts geändert. 
 
 
Mit freundlichem Gruß 
Im Auftrag 
 
 
 
Berndt Weiße 
Dezernent 


